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Zwischenbericht des Gemeinderats zum Anzug Heinz Oehen und 

Kons. betreffend Solaroffensive auf Parkplätzen und Fassaden 
(überwiesen am 21. Juni 2023) 

 

1. Anzug 

An seiner Sitzung vom 21. Juni 2023 hat der Einwohnerrat den nachfolgenden Anzug Heinz 

Oehen und Kons. betreffend Solaroffensive auf Parkplätzen und Fassaden überwiesen: 

 

Wortlaut: 

 

"Die Anzugssteller:innen anerkennen, dass die Gemeinde Riehen auf ihren gemeindeei-
genen Liegenschaften einen Beitrag zur Bewältigung der Klima- und Energiekrise leistet, 
indem sie u. a. die Dächer mit Photovoltaik-Anlagen bestücken. Trotzdem sind die An-
zugssteller:innen überzeugt, dass es noch zusätzliches grosses Potenzial gibt in Bezug 
auf den Ausbau der Solarenergie. Dieses Potenzial sehen wir in zwei Bereichen. Einer-
seits auf Flächen von öffentlichen Parkplätzen oder anderen Infrastrukturflächen, ande-
rerseits auf Fassen öffentlicher Gebäude. Wir sind überzeugt, dass zur Bewältigung der 
Klima- und Energiekrise es notwendig ist, nicht nur auf Dächern, sondern auch an Fas-
saden und anderen freien Flächen Photovoltaik-Anlagen oder andere Möglichkeiten der 
Sonnenenergiegewinnung für die Produktion von erneuerbarem Strom zu installieren. 
Nur auf den gemeindeeigenen Flächen (z. B. Schulhäuser, Parkplätze) hat Riehen die 
Möglichkeit, direkt und rasch die notwendige Infrastruktur zu erstellen. Zudem soll daran 
erinnert werden, dass sich der Kanton auf Grund einer Volksabstimmung verpflichtet hat, 
bis 2037 klimaneutral zu werden. Mit dem vorliegenden Anzug soll der Gemeinderat fol-
gende Fragen und Anliegen prüfen und darüber berichten: 
 
1. Welche Parkplatz- oder andere Infrastrukturflächen auf gemeindeeigenem Grund kön-
nen grundsätzlich mit Photovoltaik-Anlagen oder mit anderen Möglichkeiten der Sonnen-
energiegewinnung bestückt werden? 
2. Welche Fassadenflächen gemeindeeigener Liegenschaften können grundsätzlich mit 
Photovoltaik oder mit anderen Möglichkeiten der Sonnenenergiegewinnung bestückt wer-
den? 
3. Wie hoch ist das Potenzial der Energiegewinnung bei der Umsetzung der Anliegen? 
4. Mit welchen finanziellen Investitionen muss gerechnet werden? 
5. Wie sieht der mögliche zeitliche Ablauf für die Umsetzung bis spätestens 2037 aus?“ 
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2. Bericht des Gemeinderats 

Auf kantonaler Ebene sind zum Thema Solaranlagen auf Dächer und Fassaden drei Motionen 

und ein Anzug zur Bearbeitung an den Regierungsrat überwiesen worden. Der Regierungsrat 

hat den Ratschlag zur Förderung des Ausbaus der Photovoltaik (PV)-Infrastruktur an Gebäu-

den im Kanton Basel-Stadt (Solaroffensive) bis 29. Juli 2024 in die öffentliche Vernehmlas-

sung gegeben. Im Ratschlag wird auch zu den Motionen und zum Anzug berichtet. Mit der 

Solaroffensive soll eine PV-Pflicht eingeführt werden. Neu sollen alle Bauten im Kanton Basel-

Stadt, welche für die PV-Nutzung gut bis sehr gut geeignete Dachflächen, Fassaden oder 

andere Oberflächen aufweisen, Energie lokal und erneuerbar selbst produzieren. Für beste-

hende Bauten ist eine Übergangsfrist von 15 Jahren vorgesehen, wobei die solare Nutzungs-

pflicht früher eintreten soll, wenn bewilligungspflichtige bauliche Massnahmen von grösserem 

Umfang (Erweiterungsbauten, Dachsanierungen, grössere Fassadenarbeiten usw.) getätigt 

werden. Neu soll die Erstellungspflicht auch für nicht beheizte Gebäude wie Parkhäuser oder 

Lagerhallen bestehen. Der Regierungsrat schlägt vor, dass das Energiegesetz sowie das 

Bau- und Planungsgesetz angepasst werden. Sollte der Grosse Rat dem Ratschlag zustim-

men, wird das Energiegesetz sowie das Bau- und Planungsgesetz angepasst und auch die 

Gemeinde Riehen als Liegenschaftsbesitzerin wird damit verpflichtet, PV-Anlagen zu erstel-

len.  

 

1. Welche Parkplatz- oder andere Infrastrukturflächen auf gemeindeeigenem Grund können 

grundsätzlich mit Photovoltaik-Anlagen oder mit anderen Möglichkeiten der Sonnenenergie-

gewinnung bestückt werden? 

 

Die kantonale Solaroffensive sieht PV-Anlagen an Gebäuden vor. Parkplätze und andere Inf-

rastrukturflächen sind darin nicht vorgesehen und werden in der Schweiz noch sehr selten mit 

PV-Anlagen überdacht. Grosse Parkplätze werden zum Beispiel vermehrt bei Einkaufszen-

tren mit PV-Anlagen überdacht. Der produzierte Strom wird meistens gleich vor Ort ver-

braucht. In Riehen gibt es keine grossen Parkplätze, welche sich eignen. Da noch viele ge-

meindeeigene Liegenschaften nicht mit PV-Anlagen bestückt sind und davon auszugehen ist, 

dass der Kanton eine entsprechende Pflicht einführen wird, fokussiert sich auch der Gemein-

derat auf die Realisierung von PV-Anlagen an und auf Gebäuden.  

 

 

2. Welche Fassadenflächen gemeindeeigener Liegenschaften können grundsätzlich mit Pho-

tovoltaik oder mit anderen Möglichkeiten der Sonnenenergiegewinnung bestückt werden? 

 

Das Solarkataster des Kantons Basel-Stadt gibt eine grobe Auskunft darüber, welche Dach-

flächen für die Stromproduktion gut oder sogar sehr gut geeignet sind. Das Bundesamt für 

https://map.geo.bs.ch/?map_x=2615918&map_y=1269886&map_zoom=5&lang=de&baselayer_ref=Grundkarte%20grau&tree_group_layers_Solarkataster=SX_Solarpotenzial_Photovoltaik_Dachkante%2CSX_Solarpotenzial_Photovoltaik_Gebaeude%2CSX_Solarpotenzial_Photovoltaik_besteEignung%2CSX_Solarpotenzial_Photovoltaik_guteEignung&tree_groups=Solarkataster


 

 

 

Seite 3 Energie (BFE) führt zudem einen Kataster, welcher Auskunft gibt, welche Fassaden und 

Dachflächen zur Stromproduktion geeignet sind. Das Kataster des BFE gibt auch Auskunft 

darüber, welcher Stromertrag ungefähr zu erwarten ist. Mithilfe der beiden Kataster kann die 

Eignung der gemeindeeigenen Liegenschaften abgeschätzt werden. Um genaue Aussagen 

machen zu können, ist jedoch eine entsprechende Studie nötig. Die beiden Kataster berück-

sichtigen objektspezifische Eigenschaften wie zum Beispiel Dachaufbauten oder Beschattun-

gen durch Nachbargebäude oder den Baumbestand.  

 

Im Jahr 2014 wurden letztmals alle Dachflächen der gemeindeeigenen Liegenschaften unter-

sucht. Die Studie hat über das PV-Potenzial Auskunft gegeben. Ebenfalls wurden die zu er-

wartenden Investitionskosten berechnet. In den letzten 10 Jahren sind PV-Anlagen günstiger 

geworden, deshalb wird 2024 eine neue Studie erarbeitet. Berücksichtigt werden aufgrund 

der kantonalen «Solaroffensive» und den absehbaren Gesetzesanpassungen inkl. Über-

gangsfristen auch die Fassadenflächen. Die Frage kann beantwortet werden, sobald die neue 

PV- Potenzialstudie vorliegt. 

 

 

3. Wie hoch ist das Potenzial der Energiegewinnung bei der Umsetzung der Anliegen? 

4. Mit welchen finanziellen Investitionen muss gerechnet werden? 

 

Das ungefähre PV-Potenzial (Stromertrag) und die dafür nötigen Investitionskosten können 

ausgewiesen werden, wenn die Studie vorliegt. Im Jahr 2023 haben die PV-Anlagen auf ge-

meindeeigenen Liegenschaften 451'030 kWh Strom produziert. 

 

 

5. Wie sieht der mögliche zeitliche Ablauf für die Umsetzung bis spätestens 2037 aus? 

 

Im Rahmen der Studie wird ermittelt, ob die Realisierung einer PV-Anlage zusammen mit 

weiteren Erneuerungen von Bauteilen erfolgen sollen oder ob die Anlagen früher erstellt wer-

den können.  

 

 

3. Antrag 

Der Gemeinderat beantragt, den Anzug stehen zu lassen. 

 

 

Riehen, 25. Juni 2024 

 

 

Gemeinderat Riehen 

Die Präsidentin: Der Generalsekretär: 
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